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Schweizerischer Gewerkschaftsbund.

V. Konferenz der Vertreter der
Gewerkschaftskartelle und der Gewerkschaftsverbände

für die deutsche Schweiz.
(Art. 10 der Statuten.)

Samstag den 19. und Sonntag den 20. Juni 1926

beginnend am 10. Juni, 20 Uhr
im Volkshaus, Basel

TKAKTANDEF:
1. Appell.
2. Mitteilungen.
3. Die Arbeitslosenversicherung auf lokalem

und auf kantonalem Boden.
4. Stellung der lokalen und kantonalen Kartelle

im Gewerkschaftsbund.
5. Die gewerkschaftliche Propaganda.
0. Sammeltätigkeit der Kartelle.
1. Verschiedenes.
Die angeschlossenen Organisationen sind

eingeladen, Anträge zu dieser Konferenz, und zwar
insbesondere für eventuelle weitere zu behandelnde

Geschäfte bis zum 1. Juni dem Bundeskomitee

einzureichen. Anträge, die bis dahin
nicht vorliegen, können an der Konferenz nicht
behandelt werden, wenn sie mit der vorliegenden
Traktandenliste nicht im Zusammenhang stehen.

Das Vertretungsrecht an der Konferenz ist
geordnet im Artikel 10 der Statuten, die wir zum
Abdruck bringen:

« Das Bundeskomitee ist verpflichtet, zur
Beratung von Fragen der Sozial- und Wirtschaftspolitik,

des Arbeiterversicherungswesens, zur
Stellungnahme gegen Massnahmen von Behörden
oder Unternehmerverbänden, durch die berech¬

tigte Interessen der Arbeiter bedroht sind, Konferenzen

einzuberufen.
An diese Konferenzen, die, wenn tunlich, für

die deutsche und für die welsche Schweiz gesondert

stattfinden, können alle eingeschriebenen
Gewerkschaftskartelle Delegierte entsenden.

Die Zahl der Delegierten beträgt: einen für
bis 2500 Mitglieder, zwei für 2500 bis 10,000
Mitglieder und drei für mehr als 10,000
Mitglieder.

Die Verbände haben Anrecht auf die
Vertreterzahl nach Artikel 8, Alinea 2.

Die Beschlüsse dieser Konferenzen erlangen
Gültigkeit, sofern nicht innert li Tagen nach
der Publikation von dem Zentralvorstand eines
Verbandes oder dem Vorstand eines
Gewerkschaftskartells die Einrede der Nichtkompetenz
erhoben wird.

In dem letztern Fall entscheidet der
Gewerkschaftsausschuss respektive der Gewerkschaftskongress.

Die Delegationsspesen werden von den
abordnenden Organisationen bezahlt. »

Die Organisationen sind eingeladen, ihre
Delegierten bis 10. Juni auf den Formularen,
die ihnen zu diesem Zweck zugestellt werden,
anzumelden.

Mit freundlichem Genossengruss!
Das Bundeskomitee

des Schweiz. Gewerkschaftsbundes.

Zum Wohnungsproblem.

Die vom Bundeskomitee eingesetzte Subkommission
zur Wohnungsfrage kam zu den folgenden Erwägungen
und Anträgen, die der bestehenden Arbeitsgemeinschaft
als Material zur Prüfung und Erledigung unterbreitet
worden sollen.
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